
Ablauf der Referendumsfrist: 26. März 1984

#ST# Obligationenrecht

Änderung vom 16. Dezember 1983

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 27. September 1982 '),

beschliesst:

I

Der Zehnte Titel des Obligationenrechts2) wird wie folgt geändert:

Art. 329a Abs. l und 2
1 Der Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer jedes Dienstjahr wenig-
stens vier Wochen, dem Arbeitnehmer bis zum vollendeten 20. Al-
tersjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.
2 Aufgehoben

Art. 329b Abs. 4
4 Durch Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag kann
eine von den Absätzen 2 und 3 abweichende Regelung getroffen
werden, wenn sie für die Arbeitnehmer im ganzen mindestens
gleichwertig ist.

Art. 329c Abs. l ',
1 Die Ferien sind in der Regel im Verlauf des betreffenden Dienst-
jahres zu gewähren; wenigstens zwei Ferienwochen müssen zu-
sammenhängen.

Art. 329e

Aufgehoben

Art. 345a Abs. 3
3 Er hat dem Lehrling bis zum vollendeten 20. Altersjahr für jedes
Lehrjahr wenigstens fünf Wochen Ferien zu gewähren.
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Art. 353c

Aufgehoben

Art. 361 Abs. l
1 Durch Abrede, Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
darf von den folgenden Vorschriften weder zuungunsten des Ar-
beitgebers noch des Arbeitnehmers abgewichen werden:

Artikel 329 d Absätze 2 und 3 (Ferienlohn)

Art. 362 Abs. l
1 Durch Abrede. Normalarbeitsvertrag oder Gesamtarbeitsvertrag
darf von den folgenden Vorschriften zuungunsten des Arbeitneh-
mers nicht abgewichen werden:

Artikel 329 c (Zusammenhang und Zeitpunkt der Ferien)
Artikel 329d Absatz l (Ferienlohn)

II
1 Dieses Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum.
2 Der Bundesrat bestimmt das Inkrafttreten.

Nationalrat, 16. Dezember 1983 Ständerat, 16. Dezember 1983
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